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Pädagogischer Beobachter.
Wochenblatt für Erziehung lind Unterricht.

Herausgegeben von einem Consortinm der zürcherischen Lehrerschaft.

„eue Folge. III. Jahrgang. ZÜRICH, den 24. August 1877. ffro. 34.
Der „Pädagogische Beobachter'' erscheint jeden Freitag. — Einsendungen sind an die Redaktion, Inserate an die Expedition zu adressiren.

Abonnementspreis franco durch die ganze Schweiz: jährlich Fr. 4. —, halbjährlich Fr. 2. 20.
InseratgebQhr: 15 Cts. (12 Pfg.) die dreigespaltene Petitzeile oder deren Baum.

Schweizerische Sehnlansstellnng.

Der zweite Jahresbericht des Gewerbemuseums
Zürich enthält folgende Mittheilungen über die damit
verbundene permanente Schulausstellung:

Wenn wir schon in unserem letztjährigen Berichte das

Entgegenkommen verschiedener Kantonsregierungen, sowie

Erziehungsbehörden erwähnt haben, so können wir auch

jetzt ein Gleiches berichten, so namentlich von der Er-
ziehungsdirection des Kantons Bern, welche alle
obligatorischen kantonalen Lehrmittel in schönster Ausstattung
einsandte. Andere Kantone haben bis jetzt noch zuwartende
Stellung gefasst. Ferner wurde eine grosse Anzahl Fabrikanten
von Schulobjecten auf die Ausstellung aufmerksam gemacht
und ersucht, ihre Producte derselben einzuverleiben. Ein
bedeutender Theil nahm die Offerte in bejahendem Sinne
entgegen. Die Eegierung des Kantons Zürich wies auf
erfolgtes Ansuchen dem Projecte einen Beitrag auf Kech-
nung der vom Kantonsrathe beiden Gewerbemuseen Zürich
und Winterthur ertheilten Subvention zu. Auch der hohe
Bundesrath zeigte sich auf ergangene Darlegung des

Programms dem Unternehmen günstig gestimmt. So, öconomisch
wenigstens in seinen Anfangen gesichert, local in den Bäum-
lichkeiten des Gewerbemuseums wenn auch bescheiden
untergebracht, durfte nunmehr weiter an der Bealisirung der
Idee gearbeitet werden.

Es wurde ein Programm durchberathen und die nöthigen
Zielpunkte aufgestellt, welche die Ausstellung zu befolgen
hat. Vor Allem aus soll sie eine schweizerische werden,
d. h. alle Kantone, alle Sprachen der Schweiz umfassen;
dann soll sie eine möglichst allgemeine werden, d. h. alle
Schulstufen und Zweige des Unterrichts in ihren Bereich
ziehen, von der allgemeinen Volksschule an bis zu den
höheren Lehranstalten hinauf, jedoch mit Ausschluss der
polytechnischen Schule und der Universitäten. So wird sie
nach und nach ein deutliches Bild von den einzelnen, wie
von den Gesammtbestrebungen auf dem Gebiete des
schweizerischen Erziehungswesens geben und wird dadurch, dass
sie äusserlicher Mittelpunkt des schweizerischen Schullebens
zu werden trachtet, anregend, belebend und nutzbringend
auf die verschiedenen Stufen einwirken.

Die Completirung der Ausstellung verzögerte sich in
etwas, weil im Hinblick auf die eben eröffnete Ausstellung
in Philadelphia beschlossen wurde, die verschiedenen
Aussteller durch das Mittel der hohen Bundesbehörde und des
schweizerischen Generalcommissariats einzuladen, die nach
Philadelphia gesandten Schulobjecte oder umgetauschte
Gegenstände nach Schluss der Ausstellung der schweizerischen

Schulausstellung zuzuwenden. In erfreulichster
Weise unterstützte die Regierung von Zürich bei der hohen

Bundesbehörde den Wunsch und letztere sicherte uns in
der Folge die ihr zukommenden Ausstellungsobjecte.

Nach zwei Bichtungen erfuhr das Institut überraschende
Aufmerksamkeit und werthvollen Zuwachs; erstens sandte
eine Keihe von Schulbehörden, wie Zürich, Aarau, Zofingen,
Schaffhausen, Winterthur die Pläne ihrer schönen neuen
Schulhäuser ein ; dann erhielt es von den verschiedenen
Verlagsbuchhandlungen der Schweiz namhafte Beiträge
an Lehrbüchern.

Im Ferneren liess die Lehrerschaft des Kantons Zürich
der Schulausstellung ihre schätzbare Unterstützung zu Theil
werden. Es war nämlich im Programm vorgesehen, das
Material zur Darstellung einer kantonalen Schulgeschichte
zu sammeln und die Lehrerschaft des Kantons wurde
angegangen, bezügliche Schriften, wie alte Lern- und
Lehrbücher, Jahresberichte, Gesetze, Verordnungen, Broschüren
etc,. uns zu überlassen. Der Freigebigkeit vieler Lehrer
ist es zu verdanken, dass schon ein wesentlicher Anfang
gemacht worden ist. Es ist zu hoffen, dass das bezügliche
Material für den Kanton Zürich bald beisammen sein wird
und dass dannzumal die ganze Schweiz in Betracht gezogen
werden kann.

Da die Durchführung des umfassenden Projectes erhebliche

finanzielle Opfer verlangt, wurde von der Commission
beschlossen, den hohen Bundesrath wie auch die Tit.
Schulpflegen des Kantons Zürich um eine jährliche Subvention
anzugehen. Von beiden Seiten erfuhren wir Beweise wohl-
thuender Gewogenheit. Der Bundesrath und mit ihm die
Bundesversammlung sprachen sich für einen jährlichen Credit
von 1000 Fr. aus; die Schulpfiegen des Kantons Zürich
betheiligen sich in schöner Zahl mit kleineren oder grösseren
Beiträgen. Ja auch die schweizerische gemeinnützige
Gesellschaft hat durch Zuerkennung eines kleinen Legates ihre
Zustimmung zum ganzen Unternehmen kundgegeben und
es steht in Anssicht, dass Privatunterstützungen sich
demselben ebenfalls nach und nach zuwenden werden.

Zur Erzielung einer steten Verbindung der verschiedenen
Theile unseres Vaterlandes, der verschiedenen Stufen der
schweizerischen Schule ernannte die Commission in allen
Kantonen Correspondenten. Es sollen dieselben allfällige
Neuerungen im Gebiete der Schule zur Kenntniss bringen,
erscheinende Broschüren, Berichte, Gesetzesvorlagen etc.
der Ausstellung zuwenden, Wünsche der Centralcommission
vermitteln und die Interessen des Instituts allseitig vertreten.

Die schweizerische permanente Schulausstellung hat in
letzter Zeit schon einen Beweis ihrer Thätigkeit dadurch
abgelegt, dass sie regen Antheil an der Wiederholung der
schweizerischen Zeichenausstellung in Zürich nahm. Es ist
desshalb der Vorstand des Vereins zur Hebung des
schweizerischen Zeichenunterrichtes mit ihr in Verbindung ge-



treten, um im Jahre 1879 abermals eine allgemein
schweizerische Zeichenausstellung in's Leben zu rufen.

Wir haben geglaubt, über die schweizerische
Schulausstellung etwas eingehend berichten zu müssen, weil sie

eigentlich erst im Laufe des verflossenen Jahres zur ersten
Entfaltung gekommen ist und dieser erfreuliche erste
Aufschwung gewiss anregend auf alle interessirten Kreise
wirken wird.

Ein Unterrichtsgesetz für den Kt. Schwyz im Entwurf.

i.
Die Bedaktion des Päd. Beob. ist im Besitze zweier

Entwürfe. Der erste nennt sich «Vorstudien zur Berathung
im Erziehungsrathe» und datirt Sept. 1876. Verfasser ist
Herr a. Beg.-Bath Benziger in Einsiedeln. Der zweite
Entwurf ist der vom Erziehungsrathe zu Händen des
Kantonsrathes festgesetzte und nur um einen Monat jünger
als der Benziger'sche. Dieser umfasst 238 Artikel, die
erziehungsräthliche Umgestaltung zählt bloss 106. Wenn
auch die «Vorstudien» darum breiter angelegt sind, weil
sie «besondere Ausführungsreglements ersparen» wollen, so

ergibt sich aus der Vergleichung der beiden Entwürfe
immerhin, dass der Erziehungsrath mehrere eigentliche
Kardinalpunkte weggemerzt hat. Man fühlt dem erziehungs-
räthlichen Ergebniss ab, dass es nicht der Ausfluss warmen
Interesses für die Volksschule und ihrer Unabhängigkeit
von der Sondermacht der Kirche ist, sondern das Produkt
eines mehr widerwilligen Marktens mit den Forderungen
der Zeit. Die leitende Frage lautete kaum: Wie weit
dürfen wir höchstens gehen? — viel eher: Wie weit
müssen mindestens wir schreiten? —

Zur leichtern Gegenüberstellung der Hauptpunkte beider
Entwürfe bezeichnen wir diejenigen des Herrn Benziger
mit I, die erziehungsräthlichen mit II. Da und dort
erlauben wir uns einige kritisirende Bemerkungen.

I. Schuleintritt nach zurückgelegtem 6. Altersjahr,
II. nach zurückgelegtem 7.

I. Nach 7 Primarschuljahren noch 2 Jahre obligatorische
Wiederholungsschule mit wöchentlich wenigstens 4
Stunden; II. keine Wiederholungsschule.

I. Entlassung aus der Primarschule erst mit
zurückgelegtem 15. Altersjahre, wenn nicht vorher alle 7 Klassen
durchgemacht sind, also eventuell 9 Primarschuljahre ;

II. Entlassung je nach zurückgelegtem 14. Altersjahr, also
(bei dem spätem gesetzlichen Eintritt) immer nur 7 Jahre
Schulzeit.

(Der Schuleintritt mit erst dem vollen 7. Altersjahre
wäre pädagogisch gerechtfertigt. Aber hier muss er offenbar

die erziehungsräthliche Einschränkung der obligatorischen

Schulzeit auf bloss 7 Jahre etwas maskiren helfen.)
I. (§ 5.) «Für die Ertheilung und Beaufsichtigung des

Eeligionsunterrichts in der Schule haben die kirchlichen
Behörden zu sorgen; sie bezeichnen die Beligionslehrer.»
(§ 6 will den Eltern das Eecht sichern, mittelst schriftlicher

Erklärung ihre Kinder dem Religionsunterrichte zu
entziehen.)

II. (§ 3.) «Der Eehgionsunterricht ist obligat und
wird unter Vereinbarung mit den kirchlichen Behörden
ertheilt und zwar so, dass die Glaubens- und Gewissensfreiheit

von Angehörigen anderer Konfessionen nicht
beeinträchtigt werden darf. »

I und II dehnen die Schulzucht auch auf den Kirchenbesuch

der Schüler aus.
(Der Entwurf I respektirt offenbar die gegenwärtige

Situation gegenüber dem eidgenössisch geforderten
konfessionslosen Keligionsunterricht in der Schule weit besser

als II. Von einer Emanzipation der Schule von der Herrschaft

der Kirche kann freilich auch nach Benziger so lange
die Kede nicht sein, als die schwyzerischen Lehrer — gegenwärtig

selbst diejenigen an Sekundärschulen — obligatorisch
ihre Schüler in der kirchlichen Christenlehre beaufsichtigen
müssen. Aehnlicher Zwang findet sich indess zur Zeit auch
noch im protestantischen Berngebiet z. B. im Emmenthal.)

I nnd II. Jeder Bezirk unterhält wenigstens eine
Sekundärschule, die vom Staate unterstützt wird mit Fr. 100
fix, '/io der Lehrerbesoldungen und nach eventuellem
Bedürfniss Fr. 40 bis 100.

I. Sekundarschulgeld höchstens Fr. 20, nach II Fr. 40.
(Bei solch hohem Schulgeld bleibt die Sekundärschule zu
sehr Standesschule für die Vermöglichen. Selbst beim
Wegfall jedes Schulgeldes belasten die Lehrmittel den
unbemittelten Schüler noch allzustark.)

I und II. Unter Aufsicht des Erziehungsrathes können
auf dem Wege der Freiwilligkeit in den Gemeinden
erstellt werden:

a. Kleinkinderschulen,
b. Fortbildungsschulen für Knaben,
c. Fortbildungsschulen für Mädchen.
d. Mädchensekundarschulen.

Sofern Privatkräfte die übrigen Kosten für vorgenannte
Anstalten aufbringen, müssen die Gemeinden Lokale, Heizung
und Beleuchtung übernehmen.

Nur I dehnt ausdrücklich die Fortbildungsschule für
Knaben vom 15. bis zum 20. Jahr aus und stellt für die
Lehrer Prämien aus der Staatskasse in Aussicht.

(Ohne materielle Staatsbeihülfe werden diese freiwilligen
Schulen zum grossen Theil ein frommer Wunsch oder auch
eine äusserst wolfeile Dekoration im Gesetze seiu. Sorgen
die Schwyzer für leichtern Besuch vermehrter Sekundärschulen,

so brauchen sie für ihre Mädchen keine
Sonderanstalten zu verlangen! Weg mit der Befürwortung der
Geschlechtertrennung

I und II präzisiren die Stundenzahl für die Primarschule

also: Bei 2 Freihalbtagen wöchentlich:
I. Klasse 5.3 15 Stunden.

IL „ 5.4 20
III. u. IV. „ 5.5 25

V. bis VII. „ 5.6 30
(Der Vorschlag scheint uns sehr gerechtfertigt zu

sein. Der Schulrath des Kantonshauptortes Schwyz erklärt
indess, die Einführung von 6 Stunden für einen Tag sei
eiue Unmöglichkeit. Der Grund wird öffentlich nicht
angegeben. Er liegt hauptsächlich im Besuch der Morgenmesse

und des abendlichen Vespergottesdienstes

Znr diesjährigen Zeiclinnngsausstelliing der zürcherischen

Handwerks- nnd Gewerbeschule in Zürich.

An der Versammlung des kantonalen Gewerbevereins, 19. Aug.,
hielt Herr Prof. Julius Stadler einen Vortrag, über den wir im
Folgenden ein kurzes Résumé mittheilen. — Die Gewerbeschulen
verdanken ihre Entstehung den Weltausstellungen. Die erste
derselben, welche 1851 in London stattfand, zeigte im Wesentlichen
nur Produkte der Grossindustrie. Das kleinere Gewerbe, die Handarbeit,

kam darauf zu kurz. Dagegen excellirte der Orient in
dekorativer Beziehung durch seine reichen Formen und Farben.
Von den europäischen Ländern stand Frankreich allen andern Ländern

im Geschmack und desshalb auch im Absatz weit voran.
England machte sich die Ausstellung zu Nutze und ging rasch an
die Errichtung von Gewerbeschulen, welche den englischen Geschmack
¦verbessern und Sinn für das Schöne pflanzen sollten. Man gewann
französische Zeichner als Lehrer, man sorgte für gute Vorbilder
(Vorlagen, Modelle), für wohlausgerüstete Lokale. Nach einigen
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